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„Überzählig“ – „unzumutbar“ – „Schadensfall“ - wie wir die Menschenwürde zerreden. 

Einleitung: Aktuelle Situation 

Hauptteil: Ethik(en) der Interessen (Utilitarismus) -Euphemismen als Strategie der Wissenschaft –„Ethik 
des Genoms“  

Wohin führt utilitaristische Ethik Ärztestand und Justiz? 

 Normenethik: es gibt eine „Logik“ der Würde: die gegenseitige Achtung  

 

Einleitung. Lassen Sie mich mit einem Zitat einstimmen: 

„ Zwischen der offenen Pforte zum Paradies und der offenen Pforte zur Hölle: Was geschieht 
da? 

 Was geschieht zwischen offenen Türen? Es zieht. Richtig. Es zieht. Wir stehen im Zug. Man 
friert sein Lebtag. Und wir stehen drinnen schlimmer im Freien als draußen.“ Warum? Das 
„Drinnen“ , unser technisch -naturwissenschaftlich dominierter Zivilisationsraum mit seinen 
Illusionen, d. i.: „Der komplette Ausfall aller Himmelsrichtungen. Das Überangebot an 
falschen Einschätzungen der Lage. Die Fehldeutung jedes Verbots. Die Verkennung jedes 
anderen Menschen“ . 

 Unter der Überschrift „ Wollt i hr das totale Engineering?“ 1 hat der Schriftsteller Botho 
Strauss mit den zitierten Zeilen Stellung bezogen zum orientierungslosen Fortschritt um 
jeden Preis. Derzeit stehen wir in der Zugluft divergierender Einschätzungen. Das war in der 
öffentlichen Diskussion vor und während der Bundestagsdebatte um den Import menschlich-
embryonaler Stammzelllinien am 30. Januar zu verfolgen: von Jürgen Habermas über Thomas 
von Aquin bis Jesus von Nazareth wurden Autoritäten bemüht. Die eigenmächtige Exegese 
der Evangelien zugunsten von Therapiezielen über den Weg der Embryonentötung geriet in 
manchem Fall ins Peinliche. 

Wir beschränken uns heute morgen auf einen kulturellen Teilaspekt. Wie behandeln 
Biopolitik bzw. die von ihr benannten sog. „Lebenswissenschaften“ den Menschen am 
Lebensbeginn? Verhandeln sie lediglich über ihn, - verhandeln sie ihn? Mit Einführung der 
Techniken der Fortpflanzungsmedizin scheint der Mensch selbst zum machbaren Produkt zu 
geraten. Retortenbabies „gelingen“ über die assistierte Fertilisation im Reagenzglas. Unt er 
einer hochdosierten Hormonvorbehandlung der Frau, die Mutter werden will, reifen 
Menscheneizellen heran; sie werden von Reproduktionsmedizinern operativ „gewonnen“.  

Hier sei eine Blickwendung zur Erwachsenenwelt erlaubt. Welche Beachtung wird der so 
behandelten Frau in der öffentlichen Diskussion geschenkt? Im Deutschen Ärzteblatt erschien 
Ende Dezember vorigen Jahres unter dem Titel „Zwischen Trauma und Tabu“ ein 
beachtenswerter Aufsatz.2 Frau Dr. Magda Telus zeichnet aus eigener Erfahrung die 
Denkfiguren der Reproduktionsmedizin in folgenden kritischen Stichworten nach: Der 
Krankheitswert der Kinderlosigkeit wird von der Medizin heraufbeschworen, und Frau Telus 
hinterfragt: ist „Kinderlosigkeit... (schon) „Krankheit“? 3 „Reproduktion ist Pflicht“, diese 
                                                
1 In: DIE ZEIT No 52/2000 
2TELUS M., Dtsch Ärztebl 2001 Jg.98 Heft 50 C2685ff 
3 So auch Heinz Schott in Dtsch Ärztebl 2002; 99: A 172-175 (Heft 4 )v. 25. Januar 2002 
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These schlage sich in Patientenbroschüren und bioethischen Abhandlungen nieder. Die 
„Gesundheit der Kinder, die nach einer künstlichen Befruchtung (....) geboren werden“ gilt als 
der „wichtigste Parameter für die Qualität einer Sterilisationsbehandlung“. D as in der 
Beurteilung der Mediziner „halb so schlimme“ Verfahren der „Eizellspende“ führe in der 
Ordnung der Reproduktionsmedizin zu dem „unvergleichlich“ hohen Wert, „einem Kind das 
Leben zu geben... das mit den beiden Eltern verwandt ist“, was die „ethis chen Kosten der 
Laparoskopie“ und der hormonalen Stimulation sowie die sittliche Gefährdung bei der 
Masturbation des Mannes offenbar rechtfertige. Hier geschehe „alles um der Gene willen“, 
will heißen: als Erfolg gilt das sog. eigene, das gen-verwandte Kind. Ein Nachdenken über die 
Adoption eines nicht gen-verwandten Kindes unterbleibe grundsätzlich - auch nach 
mehrfachen Behandlungszyklen. Gefeiert wird vielmehr der von Robert G. Edwards mit der 
Produktion von Louisa Brown (vor 23 Jahren) als dem ersten Retortenbaby eingeleitete 
medizinische Fortschritt. Der Prozeduren an kinderlosen Frauen, ihrer schmerzlichen 
Erfahrungen, ihrer Zweifel und der vielen Enttäuschungen – immerhin in 80% der 
behandelten Fälle - wird nicht gedacht. Aber: 

 „In einer Situation, i n der die aus reproduktionsmedizinischen Behandlungen übrig 
bleibenden Eizellen und Embryonen zum begehrten Rohstoff werden, will man von der 
Gefährlichkeit ihrer ‚Gewinnung’ nichts wissen“.  

Damit sind wir beim zentralen Thema, nämlich den „übrig bleibende n Eizellen und 
Embryonen“ als begehrtem Rohstoff. Seit etwa 2 Jahren bewegen wir uns in Europa, vor 
allem in der innerdeutschen Diskussion in einer Art Kultur-Kampf um die Frage: ab wann ist 
der Mensch ‚Mensch’, ab wann ist sein Lebensrecht als Anspruch aus seiner „Würde“ un -
bedingt zu achten? Ist der viel beteuerte Wert „Menschenwürde“ für die Medizin noch das 
„die moralischen Kriterien zusammenfassende Prinzip“ (D. Mieth) - oder eine Worthülse, 
wie Norbert Hoerster behauptet? Der Konfrontation mit humangenetischen Themen können 
wir nicht ausweichen: sei es Embryonenforschung oder Präimplantationsdiagnostik. Doch 
lässt nicht die Tatsache der so breiten Diskussion dieser Themen auf die zunehmende 
Auflösung des Tabus der „Heiligkeit des menschlichen Lebens“ s chließen? Dass es seit 
Tausenden von Jahren in der Menschen-Art - und nur in ihr - liegt, nach dem Sinn ihrer 
Existenz zu suchen, also geistig tätig zu sein, wurde in den Medien-Debatten „um den 
Menschen“ allenfalls gestreift.  

Während Spitzenpolitiker den Wirtschaftsstandort Deutschland geltend machen, andere wie 
Prof. Hubert Markl - der Forschungsautonomie wegen - Menschenwürde und Mensch-Sein 
als kulturell-sozial begründete Attribution deuten und sich verfügbar machen wollen, erheben 
andere die Vermeidung von Leid zum vorrangigen ethischen Kriterium. Wieder andere wie 
der Philosoph Sloterdyik wollen den Menschen gentechnisch phantasievoll zum Gut-
Menschen „höher formatieren“. Demgegenüber hat Bundespräsident Johannes Rau in seiner 
berühmten Berliner Rede vom Mai 2001 den „Fortschritt nach menschlichem Maß“ 
eingefordert. Einige unermüdlich kämpfende Bundestagsabgeordnete aus fast allen Parteien 
schlossen sich unlängst zum Bündnis Menschenwürde zusammen. Ihnen gilt die Achtung vor 
dem Menschenleben allein als die Marke, an welcher der Rubikon nicht weiter überschritten 
werden darf, damit kein gesellschaftliches Ungleichgewicht eintritt. 

Theologen wie Kardinal Meisner, Bischof Mixa aus Eichstätt, der Berliner Bischof Wolfgang 
Huber, die Moraltheologen Reiter und Schockenhoff, Präses Manfred Kock u. a. sehen eine 
erschreckende Diskrepanz zwischen der Forschung an menschlichen Embryonen und dem 
biblischen Verständnis vom Menschen, der als Gottes Ebenbild geschaffen ist und von da 
seine Würde bezieht: Gott der Schöpfer belebt den Menschen mit Geist, beauftragt ihn, den 
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Mit-Geschöpfen Namen zu geben und sich selbst und seine Gattung respektvoll zu be-
handeln. Kain, wo ist dein Bruder? verbleibt als Frage nach unserer Verantwortung für 
einander! 

Die Verarbeitung menschlicher Embryonen zu Stammzellkulturen für angebliche 
Behandlungszwecke steht im klaren Gegensatz zum christlichen Glauben, nach welchem 
Gott selbst in Jesus Christus Mensch wurde. Dieser Messias hat nach der Tradition den 
Entwicklungsweg des Menschen von der Empfängnis an gewählt und damit das gesamte 
Menschengeschlecht - d. h. alle Menschen - in einmaliger Weise gewürdigt und die Freiheit 
der Menschen in göttliches Licht gestellt. Aus der innergöttlichen Liebe des christlich 
bezeugten dreifaltigen Gottes leitet sich nach tradierter Exegese die zwischenmenschliche 
Ich-Du-Beziehung ab. 4 Diese ist auf das innere Wesen des Anderen gerichtet. Sie stützt sich 
nicht auf das jeweilige äußere Erscheinungsbild, sondern kann sich - abstrahierend - 
unabhängig von dessen ein-, mehr- oder viel-zelliger Lebensphase machen. Die geistige 
Dimension des Menschen verweist auf vielerlei Fährten des Zugangs zum personalen 
Gegenüber – auch in extremis: im Koma oder in der Stummheit des Anfangs. 

Dies ist, ob in kirchlich-religiöse Verlautbarungen durch zwei Jahrtausende gekleidet oder 
während der Aufklärungszeit in säkularisierte Form gegossen, das abendländische 
„Orientierungswissen“ 5. Der andere Mensch – ist essentiell das alter ego. Oder, in 
Abwandlung des Diktum von Rosa Luxemburg, meine Freiheit ist wesentlich auch die des 
anderen!6 Vor allem in der Zeit der Renaissance wurde durch die Aufarbeitung antiken 
Gedankengutes7 die Würde des Menschen hervorgehoben. Sie wurde pointiert in der Schrift 
de hominis dignitate des Philosophen Giovanni Pico della Mirandola aus dem Jahr 1486. Der 
Mensch, das „magnum miraculum“ , das große Wunder, ist als einziges Geschöpf Gottes 
ausgestattet mit der Freiheit, so dass der Mensch sein kann, was er will.8 Pico’s Schrift, die 
weite Verbreitung fand, wurde von dem Kulturhistoriker Jakob Burckhardt „eins der edelsten 
Vermächtnisse“ der Renaissance genannt. Sie verherrlicht den zentralen Begriff des freien 
Willens als schöpferische Potenz, die es dem Menschen inmitten einer durch die Naturgesetze 
determinierten Welt als einzigem Lebewesen ermöglicht, sich immerfort zu wandeln. Er kann 
auf der Bühne des Lebens diverse „Rollen“ spielen: menschliche, ja göttliche oder tierische. 
Er kann und darf sich in Freiheit gestalten. 

Das humanistische Vertrauen in die Menschennatur als Freiheitswesen bestand in der 
abendländischen Kultur lange weiter. Der Philosoph Hegel deutete Geschichte grundsätzlich 
als Freiheitsgeschichte des menschlichen Geistes. Aber was ist Freiheit, und wie ist sie zu 
kultivieren? So manche Geistesgröße setzt auch heute noch - nach Auschwitz und Hiroshima 
– allein und ausschließlich auf das Talent des homo faber in Technik und freier Forschung. 
Trotz beschämender Niederlagen der Menschlichkeit erliegt man der neuen Faszination: der 
genetischen Ingenieurskunst. Mancher, der „Will -Kür“ zum Kennzeichen der Autonomie 
macht, wird den Worten Rudolf Virchows aus 1865 Beifall zollen: „Ich scheue mich nicht zu 
sagen, es ist die Wissenschaft für uns Religion geworden“. 9 Man ist überzeugt von der 
                                                
4 Als fortwährender „Leib Christi“ sind Christen nach dem Völkerapostel Paulus nicht allein „gerechtfertigt“, 
sondern zum „Anteil an der innertrin itarischen Liebe“ berufen, so der Moraltheologe Kardinal Scheffczyk.  
5 Begriffe v. Jürgen Mittelstraß 
6 „Die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden“ (1918)  
7 und östlicher Traditionen wie der Hebräer, Chaldäer und Araber, die sich ihrerseits Aristoteles und Plato 
zugewandt hatten 
8 Pico d. M.: „Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit 
du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, 
die du bevorzugst.“ - Jakob Burckhardt, Basel (1818-97): Kulturhistoriker vor allem der Renaissance 
9 Zitiert nach FAZ v. 20.2. 2002 Nr. 43 SN 3. Virchow (gest. 1902) war Pathologe und Anthropologe 
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Perfektibilität der menschlichen Natur aus der Macht des Wissens, - weniger der Weisheit. 
Die genetische Aufbesserung wird zur heiligen Verpflichtung, ein Akt zur Rettung der 
Menschheits-Kultur. So kommen die „Perspektiven der Biotechnologien“ dann auch 
„suggesti v daher“. Nicht ob gentechnische Eingriffe in die Keimbahn erfolgen sollen, sei die 
Frage, sondern „<wann, wo, für wen und in welchem Umfang>!“ 10 Manipulationen an der 
Keimbahn seien „unaufhaltbar“; „man wird einfach die neue Version“ des menschlichen 
Genoms „verlangen“. Aus dem „Möglichkeitstier“ Mensch ließen sich durch Optimierung der 
genetischen Information schöne neue starke Individuen züchten. Der Genetiker schwärmt 
vom „ remaking Eden“. Er träumt von der Neugestaltung des menschengemachten und 
menschenmachenden Paradieses. 

Skepsis befällt uns. War nicht auch das sog. Dritte Reich auf die Illusion neuer Verheißungen 
gegründet? Eine Utopie von Befreiung und Selbstermächtigung? Bereits um 1900 erträumte 
der Lebensreformer Bilz mit vielen anderen ein Erlösungsprogramm und hoffte es bis zum 
Jahr 2000 eingelöst!11 Um 1920 hieß das für den Juristen Karl Binding12 und den Psychiater 
Alfred Hoche13 nichts anderes, als alles belastend Krankhafte im Volkskörper „auszujäten“. In 
ihrem gemeinsamen Buch unter dem Titel „Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens“ 
sollte die Euthanasie rechtsdogmatisch begründet werden. Das Buch wurde bekanntermaßen 
vom Nationalsozialismus als wissenschaftliche Grundlage seiner Euthanasie-Strategie 
herangezogen. Es galt einerseits, Reinrassiges zu züchten, das man allein als „wertvoll“ 
ansah. „Andersheit“ hingegen wurde mit Verachtung und Unduldsamkeit belegt; im 
großfaschistischen Raum der Arier war sie als „ lebensunwert“ auszurotten! In Nachahmung 
der angeblich „grausamen Mutter“ Natur forderte die sozialdarwinistische Ideologie in 
Verbindung mit dem rassistischen Reinigungswahn Hitlers innerhalb von 12 Jahren viele 
Millionen von Menschenopfern. 

Das Vertrauen in ein artspezifisches Talent zur Selbsterneuerung ist seitdem zumindest in 
Deutschland nicht mehr grenzenlos. Zwar boomen im Individualbereich die Angebote der 
Fitness-, Wellness- und Bodyshaping-Branche, man orientiert sich an idealtypischen und 
gestylten Leitbildern. Man quält sich als von der Natur in dieser Hinsicht fast immer 
Benachteiligter in Schönheitsfarmen ab, in Praxen von Hautstraffern und Fettabsaugern. Doch 
der Realist hegt Zweifel, dass der Mensch durch Lifestyle oder gar eo ipso ein jeder 
Bewunderung würdiges Lebewesen ist, das nicht nur die Tiere, sondern auch die Sterne, ja 
sogar die überweltlichen Geister - die Engel – beneiden müssten. Da hat der jugendliche 
Florentiner Pico „den Menschen“ vermutlich allzu schön gemalt. Seit der Renaissance und 
ihrem Höhenflug sind weitere leidvolle Jahrhunderte vergangen, und wir finden uns irgendwo 
- jenseits von Eden – wieder. Und da sollen wir entscheiden und handeln.  

An diesem außerparadiesischen Ort haben sich in allerlei Streifzügen des homo faber und 
seiner Technikkunst ursprüngliche Teile des Orientierungswissens von der Wesenswürde des 
Menschen und Mitmenschen verflüchtigt. Heute scheint - die Bundestagsdebatte vom 30. 
Januar hat es gezeigt - eine gemeinsame Orientierung im Gegenüber zu dem Überdruck des 
technischen „Verfügungs -Wissens“ nicht mehr gegeben. Der Pluralismus der Interessen und 
der postmoderne Relativismus einer sog. „Gleich -Gültigkeit“ verschiedener Hypothesen und 
Theorien befördern die technischen und ökonomischen Machbarkeiten und sind durchlässig 
für das Beliebig-Willkürlich-Tendierte. Es gibt kein „Stop -Schild“ mit der Warnung: hier ist 

                                                
10 so die Ansicht von Gregory Stock u. Richard Seed, zit. n. Linus S. Geisler in: „Schöne Neue Welt“  
11 vgl. Ausstellungskatalog zu: Die Lebensreform – Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, 
Institut Mathildenhöhe Darmstadt, 2002 
12 Binding , 1837-1913 u. a. in Basel und Leipzig schuf die rechtsdogmatischen Grundlagen der Euthanasie 
13 Alfred Hoche 1865- 1943, Psychiater in Freiburg 
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die Grenze! Man beugt sich der Macht des Faktischen als Norm und erfreut sich am 
Kompromiss, auch wenn er kein ausgereifter ist. Man erlaubt sich kein klares Ja oder Nein 
trotz der gerühmten Entscheidungsfreiheit, auf die man sich beruft.  

Mit dem Argument, „sich am Aufbau einer Kultur zu beteiligen, die zwar mit Missbrauch 
rechnet, aber nicht in der Furcht davor erstarrt“,  

 haben namhafte Theologen die unmissverständlich eindeutige Ablehnung der EKD und der 
Deutschen Bischofskonferenz im Punkt des Imports von etablierten Stammzelllinien mit 
eigentümlichen Bewertungen untergraben. Von irgendwoher hat man übernommen, dass 
Menschenwürde eine „Zuschreibung“ sei. So erwiesen sich angeblich die „ Ergebnisse der 
modernen Embryologie... als zwiespältig: Zum einen“  betonten „sie die Kontinuität in der 
Entwicklung des Menschen, zum anderen“  weckten „sie den Wunsch nach therapeutischer 
Anwendung ihrer Ergebnisse“ . Heute werde die  

„Pflicht zu heilen beziehungsweise zu forschen, und die Fr eiheit dazu .... für wichtiger 
erachtet als der <Schutz menschlicher Zellen>“ 14, ein Standpunkt, für den man offensichtlich 
Verständnis hat und Zustimmung signalisiert. Den Ursprung dieser Zellen aus menschlichen 
Embryonen, die dafür getötet wurden, macht man nicht mehr zum Thema! Ein Faktum ist 
geschaffen, und diesem folgt eine neue Anthropologie.  

Hauptteil 

Wenn wir über „Bioethik“ reden und aktuell das Wie des sog. Stammzellenimports 
diskutieren, entpuppt sich manches Argument als reine Interessenlage. Zwar schien 1998 - 
50 Jahre nach der Deklarierung der Menschenrechte - in vielen Nationen die Universalität des 
Lebensrechtes zumindest in Statements verbrieft. In der UN-Kinderrechtserklärung heißt es in 
Artikel 6: „Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jed es Kind ein angeborenes Recht auf 
Leben hat“. Das klingt gut. Aber wird dies dem ganzen Menschenleben gerecht? Das 
preußische Landrecht hatte zur Zeit der Aufklärung dagegen eindeutig entschieden:  

„Die allgemeinen Rechte der Menschheit gebühren auch den n och ungeborenen Kindern 
schon von der Zeit der Empfängnis“ 15. Das war 1794!  

Seitdem hat in der westlichen Welt eine kontinuierliche Emanzipation des Individuums zur 
selbstbestimmten „Persönlichkeit“ stattgefunden, die in der Folge - gegenläufig - zu ethischen 
Relativierungen führte. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau erhielt mit dem Argument der 
„Kontextsensitivität“ unter dem Stichwort „ unzumutbare Belastung“ das Vorrecht vor dem 
Lebensrecht des Ungeborenen, der nicht über sich selbst bestimmen kann und von seiner 
Mutter abhängig ist. 1992 wurde im Abtreibungsgeschehen der Wechsel vom 
Indikationenmodell zur Fristenregelung mit Beratungspflicht im Schwangeren- und 
Familienhilfegesetz vollzogen und vom Bundesverfassungsgericht 1993 als 
grundgesetzkonform gekennzeichnet. Das ungeborene Kind sollte durch Beratung und soziale 
Hilfe wirkungsvoller geschützt sein als durch Strafandrohung für Mutter und Mediziner im 
Fall von Abtreibung. Mit diesem Paradigmenwechsel erwartete man eine Absenkung der 
Abtreibungszahlen. Die Beratungsverpflichtung von 1995 schützt das Kind aber nicht, 

                                                
14 FAZ 23. 1. 2002 Nr 19 S. 8 „Die Gegenwart, Pluralismus als Markenzeichen“  
15 ALR I,1, 10; zit. nach Hans Maier in: Rhein. Merkur Nummer 35 2001, S. 26  
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sondern sanktioniert nach Vorlage des Beratungsnachweises die Tötungsbefugnis der 
Schwangeren und des abtreibenden Mediziners.16  

Unterstützung erhielten solche Bewertungen der „Interessenla gen“ von utilitaristischen 
Philosophen, die ein prinzipielles Lebensrecht des Menschen bestreiten, solange kein 
selbstbewusstes Ich als Anwalt für sich selbst steht. Die neuen Bioethiker und 
Rechtsphilosophen wie Norbert Hoerster und Dieter Birnbacher verneinen das Lebensrecht 
des frühen Embryos, andere lassen offen, wann der Mensch „seine Individualität und 
Personalität gewinnt“. Man spricht je nach Gut -Dünken in der Frühentwicklung bis zur 
Nidation oder bis zur Gehirnentwicklung vom „werdenden Menschen“, einem 
„vorprogrammierten Organismus“, von „Kindern und deren Vorstufen“ 17, ohne solche 
hypothetischen Seinsweisen näher kennzeichnen zu können. Man bedient sich biologischer, 
manchmal auch willkürlicher Datierungen, so Norbert Hoerster, der die Geburt – unabhängig, 
in welchem Monat sie erfolgt – als den Beginn des Lebensschutzes festsetzen will, – aus 
faktischen Gründen, wie er selbst einräumt. In der mit der Neuregelung des § 218 
eingeführten Fristenlösung mit Beratungspflicht wird ein abgestufter Lebensschutz 
praktiziert. Denn faktisch fließt hier die Entwicklungsstufe des Embryos – die Drei-Monats-
Frist – in die Entscheidung über einen straffreien Schwangerschaftsabbruch d. h. die Tötung 
eines ungeborenen Menschen ein.18 Ähnliches ist mit der Zulassung nidationshemmender 
Pharmaka vorausgesetzt und gesetzlich akzeptiert.  

Man glaubt sich berechtigt, den Menschen- und Personenbegriff zu spalten, rückt in angeblich 
aufgeklärter Tradition „Person“ in die Nähe von „Persönlichkeit“ und ermächtigt sich am 
Schreibtisch oder im parlamentarischen Beschluss zu einer Art „Herr über Leben und Tod“. 
Man vertritt individuelle Interessenlagen der Erwachsenenwelt und kommt den Wünschen 
jener entgegen, die sie zu äußern vermögen. 

Das setzte sich in der Diskussion um den Stammzellenimport fort. In einem Zeitungsbeitrag 19 
hat der derzeitige Kultur-Staatsminister Nida-Rümelin ähnlich wie die Neuen Bioethiker die 
Menschenwürde als von der „Selbstachtung“ abhängig erklärt. Man solle den Begriff 
„Würde“ doch nicht „inflationär“ verwe nden. Sein „ethisches Resultat“ wörtlich:  

¹Die Achtung der Menschenw� rde ist dort angebracht, wo die Voraussetzungen erf� llt sind, 
dass ein menschliches Wesen entw� rdigt werde, ihm seine Selbstachtung genommen werden 
kann.ª  Doch ¹die Selbstachtung eines m enschlichen Embryos l� sst sich nicht besch�d igenª.  

Mit einem solchen Kriterium wären aber nicht nur Embryonen, sondern auch Säuglinge und 
Kleinkinder sowie all jene Menschen, die keine Selbstachtung entwickeln können oder sie in 
einer Krankheit z. B. einer schweren Depression verloren haben, von der Anerkennung ihrer 
Würde ausgeschlossen.  

Die Auffassung des Ministers steht in Widerspruch zum GG, wie der Philosoph Robert 
Spämann umgehend korrigierte:  

 ¹Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenw� rde zu; es ist nicht entscheidend, 
ob der Tr�g er sich dieser W� rde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß. Die von Anfang 

                                                
16 SPIEKER M., Kirche und Abtreibung in Deutschland – Ursachen und Verlauf eines Konflikts, Schöningh, 
Paderborn 2000 S. 92ff. 
17 D. Birnbacher (Düsseldorf) zit. n. Stefan Rehder in: „Die Neue Ordnung“ 54. Jg., April 2000 S. 102f  
18 Wiesing U. in Deutsches Ärzteblatt 96 vom 10. 12.1999 
19 TAZ vom 3. 1. 2001 
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an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die 
Menschenwürde zu begründen“,  (BVG Bd. 391, 1 S. 41). 

Und an anderer Stelle:  

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ 20 heißt es im Grundgesetz. 
„Jeder im Sinne“ dieses Artikels „ ist ‚jeder Lebende’, anders ausgedrückt: jedes Leben 
besitzende menschliche Individuum, ‚jeder’ ist daher auch das noch ungeborene menschliche 
Wesen“,  so der Wortlaut der Entscheidung des BVG (BVGE 39, 1, 37)21. 

Kaum war die breite öffentliche Diskussion in Deutschland über das menschliche 
Selbstverständnis im Rahmen der „Stammzellenfrage“ politisch begrüßt worden, las man 
bereits von Fakten: die Bonner Wissenschaftler Brüstle und Whiestler und andere deutsche 
Laborexperten waren mit politischer Unterstützung dabei, in Israel22 menschliche 
Stammzelllinien einzukaufen und die noch vorhandene Lücke im deutschen ESchG von 1991 
zu nutzen: der Import solcher hochinteressanter Zellen war bislang nicht unter Strafe gestellt, 
während die Herstellung derselben im deutschen Labor bis heute verboten ist! „Geerntet“ 
werden solche Stammzellen im Ausland aus „überzähligen“ Embryonen  der In-vitro-
Fertilisation und von den „Tiefkühlwaisen“, wobei die Anzahl reproduzierter Embryonen 
beliebig hoch sein kann. In Australien wurden gerade 60.000 „ältere“ Embryonen für die 
Forschung freigegeben. Damit diese „überzähligen“ nicht ganz und gar zu „ überflüssigen“ 
Existenzen degenerieren oder als Sondermüll verworfen werden, will man sie in ihr 
Zellmaterial zerlegen und beforschen. In einer ausschließlich am Wert der Nützlichkeit 
orientierten Bioethik – der utilitaristischen Ethik - muss menschliche Existenz „ zu etwas gut“ 
sein! Die „überzähligen“ Embryonen müssen zu etwas taugen und der Gesellschaft, die soviel 
Kosten durch Krankheiten zu verkraften hat, Nutzen und Gewinn einbringen. 

Darf man dann nicht als „ Interessenvertreter“ der Forschung mit dem Gedanken werben, dass 
es letztlich um so erstrebenswerte Behandlungsziele geht wie um die Hilfe für 
Parkinsonkranke, Alzheimer-Patienten mit ihrer oft rasch wachsenden Unselbständigkeit und 
für jene, die an Multipler Sklerose leiden? 23 Nach Meinung von Wissenschaftlern, die für 
irgendwann klinische Erfolge in Aussicht stellen, sollte man Menschenwürde doch 
zweckmäßigerweise von bestimmten Entwicklungsphasen des Embryos abhängig machen. 
Kann man nicht für ein paar Tage, 14 Tage vielleicht wie in Großbritannien, von dessen 
Lebensrecht absehen? Wird nicht ein sog. „hochrangiges Forschungsziel“ wie die mögliche 
Heilungs-Aussicht bisher unheilbarer Krankheiten „ Abstufungen im Lebensrecht“ ethisch 
legitimieren können?! Auch manche Betroffene argumentieren so, in Deutschland wie in 
USA! Zweifellos ist es ärztlicher Auftrag, Patienten zu helfen. Aber hat angesichts einer vage 
gegebenen Aussicht auf Krankheitsüberwindung, einer möglichen Heilungsperspektive in 5 – 
10 Jahren und länger, die ärztliche Behandlungspflicht schon soviel Geltung, um dieses Ziel 

                                                
20 art. 2. Abs.2 Satz 2 GG 
21 zitiert nach dem Kölner Prof. für Strafrecht Wolfram Höfling. 
22 Yves Nordmann, Fachmann f. jüdische Medizinethik bestätigte, dass vorhandene „Präembryonen“ für 
Forschungszwecke verwendet werden dürfen, wenn therapeutische Zwecke damit verbunden seien. Er hält auch 
eine halachaische Entscheidung zugunsten zumindest des therapeut. Klonens für wahrscheinlich. Das jüdische-
othodoxe gesetzliche Regelwerk der Halacha (500 n. Chr.) sehen den Embryo als Teil der Mutter und nicht als 
eigenständige Person mit Lebensrechten an, so die DT v. 3. 1. 2002 S. 9 
23 Von den Bonner Forschern waren wiederholt Experimente vorgestellt worden: Remyelinisierungsexperimente 
an Ratten, an denen sie die Pelizäus-Merzbacher Erkrankung mit ihren krankheitstypischen Hirnläsionen 
ausgelöst hatten, sie ist x-chromosomal rezessiv erblich, eine Form der Leukodystrophie mit zerebellären und 
pyramidalen Schäden, zunehmender Retardierung. Beginn im 1. Lebensjahr, Tod meist im 2./3. Lebensjahrzehnt.  
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selbst über ethisch bedenkliches Handeln zu erreichen? Heiligt der Zweck die Mittel und 
Methoden? Viel, zuviel war in diesem Zusammenhang die Rede von der „ Ethik des Heilens“ .  

Handelt es sich überhaupt um <Ethik>? Wurde diese Ethik etwa primär handlungs-anleitend, 
als wirklich freie unabhängige Gewissensentscheidung entworfen? Oder war sie nicht 
vielmehr als sekundäre Legitimierung für Forschungsinteressen gedacht? Entworfen nach 
dem Muster: wenn der Effekt nach 10 Jahren da ist, dann werden auch die letzten Einwände 
verstummen! Wer heilt, kriegt Recht!?  

Zunächst wird die Forschung an human-embryonalen Stammzellen genau an dem Rand 
begrenzt, wo die Forscher aktuell an ihrem Projekt arbeiten. Das aber kann sich binnen kurzer 
Zeit ändern: die importierten Zelllinien sind schließlich verunreinigt, gealtert und zeigen 
Chromosomenbrüche; der Bedarf ist größer als vorher vermutet. Weltweit gibt es mittlerweile 
neue bessere Zelllinien, die man einkaufen muss! Danach folgt der Einwand, der Import sei 
zu teuer, und deswegen sollten doch aus den Reproduktionszentren im Inland jene 
„ � berz� hligen“ Embryonen herangezogen werden, die ja ohnehin sterben müssten. Aber 
reichen diese 150 in Deutschland - gemeldeten - kleinen Menschen überhaupt aus, vor allem 
wenn der Bedarf steigt? Muss man dann nicht auf die eingefrorenen zahlreicheren 
„Vorkernstadien“ zurückgreifen und diese erst einmal „menschlicher“ werden – d. h. zu 
Embryonen heranreifen - lassen? Dann folgt ein Wissenschaftsargument: Wie sollte man denn 
die Programmierung des Genoms entschlüsseln können, wenn nicht über das sog. 
therapeutische Klonen? D. i. die Herstellung einer Quasi-Befruchtung durch Kerntransfer aus 
einer Körperzelle in ein entkerntes Menschen-Ei. Die Aktivierung zur Reprogrammierung 
verläuft mittels eines Elektroimpulses. Forschungsziel ist, den so heranreifenden Embryo 
nach einigen Tagen zu töten, um seine Blastocystenzellen als pluripotente Stammzellen zu 
„ernten“. Und sollte man dann nicht auch den ganzen Vo rgang überprüfen müssen, um zu 
sicheren Ergebnissen zu kommen, indem man den Kerntransfer vielleicht in ein Tier-Ei 
vornimmt, um ganz sicher zu sein im Vergleich, was da parallel oder anders oder eben 
ausschließlich nach Menschenart abläuft? Muss man nicht wissen, wie das Reprogrammieren 
eigentlich und im Besonderen am Menschen funktioniert? Muss man nicht schließlich aus 
dem Gen-Alphabet und diesem Lesebuch der Lebensfunktionen Wissen sammeln– und daraus 
Kapital schlagen, - selbst wenn es über die Chimärenbildung und den Menschen-Dolly gehen 
„muss“ ! Zu Recht versuchte man den Expertenchargon vom „therapeutischen Klonen“ zu 
einem der Unwörter des Jahres zu deklarieren, heuchelt er doch „Therapie“ vor, wo er das für 
den entstandenen Embryo tödliche Verfahren meint. Als einziger Zweck wird die 
Stammzellgewinnung aus seinem kleinen Leib angezielt. Die Grenze, welche die allgemeine 
unantastbare Menschenwürde zieht, erscheint als störendes „Zwangskorsett“ für eine solch 
„absolut freie“ Wissenschaft.  

Wie in USA wurde auch in Deutschland die Zielgruppe der Krebskranken neben den HIV- 
Infizierten im Rahmen der Stammzell-Diskussion ins therapeutische Blickfeld gerückt, war 
und ist sie doch immer schon von besonderem affektivem Gewicht in Erprobung und 
Legitimation medizinischer Techniken. Es ist die Tragik und die Häufigkeit maligner 
Erkrankungen, die sie so nachdrücklich argumentativ verwerten lässt. Auch andere schwere 
Erkrankungen vor allem bei Kindern beeindrucken. So plädierte Roman Herzog für die Ethik 
des Heilens, indem er auf das Leiden eines an Mukoviszidose erkrankten Kindes verwies, und 
die thüringische Wissenschaftsministerin befürwortete Mitte Januar dieses Jahres den Import 
embryonaler Stammzellen ausdrücklich im Hinblick auf behinderte Menschen. Es bleibt 
dahingestellt, ob die beiden Prominenten die mittlerweile bekannten Möglichkeiten, 
erwachsene Stammzellen zu Heilungszwecken einzusetzen, genügend registriert hatten. Statt 
auf bereits etablierten ethisch unbedenklichen Verfahren weiterzubauen, wendet man sich 
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ungeduldig dem Sensationell-Neuen zu. Es besticht - und verstellt den Blick für 
Therapieformen, die ohne Kosten von Menschenleben erweitert werden können!24 Den 
Forschungsraum „diesseits des Rubikon“ stellten die Hamburger Kliniker Zander und Stute 
unlängst im Ärzteblatt vor: „Tatsächlich stellen humane adulte Stammzellen (ASZ) eine 
Alternative“  zu den embryonalen StZ dar.  

„Sie besitzen das Potenzial, in Knochen, Leber, Muskel, Herzmuskel, Endothel, Epithel und 
Zellen des zentralen Nervensystem (ZNS) zu differenzieren.“  Im Unterschied zu den 
embryonalen Stammzellen können sie vom Patienten selbst gewonnen werden, wodurch 
Inkompatibilität und damit eine risikoreiche Immunsuppression vermieden wird.25 

Die vorgestellte Heilungsperspektive, an der eine sog. Güterabwägung zwischen 
embryonalem Lebensschutz und Forschungsfreiheit hochkonstruiert wird, ist bis heute nicht 
nur vage, sondern von ethisch bedenklicher Interessenlage.26 

In einigen deutschen Labors lagern seit geraumer Zeit bereits aus USA importierte 
Stammzellen von menschlichen Embryonen. Waren sie „ � berz� hlig“ oder eigens für die 
Forschung hergestellt? Waren sie bezahlt oder umsonst gespendet? Was geschieht mit ihnen? 
Prof. Winnacker von der DFG bestätigte, weltweit seien 72 Stammzelllinien verfügbar.27 Mit 
privaten Geldern war in Massachusetts mit dem Klonen menschlicher Embryonen zur 
Stammzellgewinnung bereits im Jahr 2000 begonnen worden28: Frauen waren bereit gewesen, 
für Geld Eizellen zu spenden für die künstliche Besamung im Reagenzglas, den entstandenen 
Embryonen waren die frischen Stammzellen entnommen und damit ihr kurzes Leben wieder 
gelöscht worden. Ihr Zweck war: Spendergewebe zu sein – weiter nichts! In der Firma 
CyThera in San Diego meint ein Genetiker, es sei eine „ wunderbare Alternative zur 
Entsorgung“, wenn er die bis rund 200 Zellen großen Embryonen jetzt nicht mehr wie in der 
Reproduktionsklinik wegwirft, sondern zersticht, um ihrer Stammzellen habhaft zu werden. In 
amerikanischen Kliniken werden Zehntausende von Embryonen als Sicherheitsmaßnahme, als 
backup erzeugt. Aus dieser großen Anzahl werden die „bestentwickelten und 
meistversprechenden“ - d. s. etwa 3% - als Erfolgsträger für Gewebekulturen ausgewählt. Dies 
sei zwar „noch immer ein ineffizienter Prozess“, sei eben eine Kunst, nicht nur Technik (!), 
und man müsse „nett zu den Zellen“ sein, nur dann entwickelten sie sich „ just like humans“! 29 
Die Achtung des menschlichen Lebens und sein Lebensrecht kommen nicht zur Sprache. Sie 
gehen auf in Eifer, potenziellem Expertenruhm und dem ganz unbiologischen Gewinn aus der 
Patentierung von Verfahrenstechniken - und vielleicht in ein paar Dollar, die für naive oder 
sozial bedürftige Spenderinnen abfallen! 

Euphemismen - die verbrämende Sprechweise – als Strategie. Im Anfang solcher Ethiken 
der Interessen, des Heilens, Mitleids oder des Helfens – es gibt sie im Plural – stehen häufig 
semantisch verschönende Selbst-Beschwichtigungen neben beabsichtigten 
Täuschungsmanövern. Bereits Eugenik ist ja ein solches Wort: diese Genetik beansprucht, 

                                                
24Dt. ÄBl. Heft 6 vom. 8. 2. 2002: Die erste multipotente Stammzelle wurde bereits 1906 für die Blutbildung 
beschrieben! Mittlerweile bestätigten Befunde aus USA (Januar 2002), dass Stammzellen des Knochenmarks 
alle Gewebearten produzieren können 
25 ebda 
26 DtÄBl. V. 7. Dez 2001; 98: A 3268-3270 (Heft 49). - Aus der Schwäbischen Zeitung in ihrer Ausgabe vom 
20. 7. 2001 war als Kritik zu erfahren, dass es sich bei den medizinischen Versprechungen bislang um 
„universitäre Propaganda“ ohne Bele ge, aber eben auch um handfeste finanzielle Interessen beim Abstecken von 
Patentrechten handele. Autorin: Karin Blumer. 
27 Dt. ÄBl. Heft 6 vom 8. 2. 2002 S. C 252 
28 die Firma Advanced Cell Technology of Worcester 
29 FAZ No. 49 v. 27. 2. 2002 S 60 
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eine Behandlung des „Volkskörpers“ zu sein, die „Wohlgeborenheit“ von Kindern ohne Fehl 
und Tadel zu fördern und damit „Genetik zum Guten“ zu sein: „Eu -Genik“! Ein seit langem 
bekannter euphemistischer Begriff in Lehrbüchern der Geburtshilfe ist die über viele 
Jahrzehnte tradierte „ interruptio“, die sog. „ Schwangerschafts-Unterbrechung“, was vorgibt, 
man wolle einen offensichtlichen Dauer-Zustand der geschlechtsreifen Frau für kurze Zeit aus 
diesen oder jenen Gründen unterbrechen, um denselben in einer neuen Schwangerschaft 
einfach fortzusetzen - einfach so! Das ungeborene Kind: – nichts weiter als diese Situation der 
Frau in geschlechtsspezifischer Rolle! Niemals las ich in meinem Lehrbuch aus den 50-er 
Jahren von Menschenw� rde: weder in bezug auf die Frau – und schon gar nicht auf das 
Kind!  In seiner Kleinheit wurde es übersehen, unterschlagen, „ aufgehoben“ im Zustand der 
Schwangerschaft. Auch „Abtreibung“ ist ein „widerlicher Begriff“, „als gehe es um einen 
Bandwurm, der weg muss“ 30 - „das werdende Leben“, das „Sch wangerschaftsprodukt“: man 
macht „es“ weg! Das Kind wurde wissenschaftlich und sozial apersonal gedacht. Daran 
kranken wir noch heute, obwohl wir Vieles besser wissen können.  

Selektive Medizin bedient sich der Methode des „ search and destroy“, die man gla ubt, der 
Natur abschauen zu müssen. Pränatale Diagnostik ist auf die Selektion des behinderten 
Kindes ausgerichtet, stellen Humangenetiker öffentlich fest. Frauenärzte schultern „die Last 
des Tötens“ und sehen dies als „ Dienst f� r die Frauen“  an. Sie engagieren sich in dem 
Auswahlverfahren der „Schwangerschaft auf Probe“ und verkehren das einmal als zur 
Therapie eingeführte Verfahren der Pränataldiagnostik von der Hilfe für Mutter und Kind zum 
todbringenden Missbrauch! Es geht um das: „ Kind auf Probe“ ! Den Menschen nach Wahl! 
Dem Ermessen der Erwachsenenwelt preisgegeben, ihrer Bewertung überlassen, ist das 
ungeborene Kind auswählbar, als gehe es um einen zu tätigenden Einkauf im sortierten 
Supermarkt! Gynäkologen sehen ihre Aufgabe auch in der „Mehrlingsred uktion“, zu der das 
Töten unerwünschter Kinder bei Mehrlingsschwangerschaften versächlicht wird. Die 
Selektions- Linie soll jetzt ausgezogen werden zur „Zeugung auf Probe“ mittels der 
Präimplantationsdiagnostik (PID).  

Handelt es sich hier um einen Akt der „Barmherzigkeit“, eine  Ethik des mitleidvollen 
Helfens? PID ist selektierende Diagnostik, insofern kein ärztlicher Dienst. Sie besorgt die 
qualitative „Auslese“ von Reagenzglasembryos. In Bezug auf diesen diskutierten Gen -Check 
vor der Implantation des künstlich erzeugten Embryo kommt die Biologin Regine Kollek zu 
dem Schluss: 

„Jeder Mensch (ist) durchschnittlich Träger für sechs autosomal -rezessive erbliche 
Erkrankungen. Zählt man noch disponierende Gene für häufige Erkrankungen wie... 
Diabetes, Adipositas, Krebs, Anfallsleiden ...hinzu, würden nach entsprechendem Ausschluß 
kaum noch Embryonen für einen Transfer zur Verfügung stehen.“ 31  

Es gehört also zum Normalbefund, nicht nur akzidentell erworbene, sondern auch 
genotypische „Fehler“ zu haben, schlicht:  „erbkrank“ zu sein . Das „normale Genom“ gibt es 
nicht! Es kommt in der Natur nicht vor. Es w� re widernat� rli ch. Nach dem Humangenetiker 
Peter Propping ist 

                                                
30 HERTL M., Die Welt des ungeborenen Kindes , München 1994 S. 158  
31 KOLLEK R., Präimplantatiosdiagnostik, Tübingen 2000 S. 114f  
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 „etwa jeder tausendste Buchstabe im genetischen Text variabel. Obgleich die Menschen also 
in mehr als 99,99 % der insgesamt 3,2 Milliarden Buchstaben übereinstimmen, unterscheiden 
sie sich“ durchschnittlich „an etwa drei Millionen Positionen“ 32.  

Ist eine solche selektive Diagnostik dann irrtumsfrei? Kann sie es bei der Komplexität des 
Genoms überhaupt sein? Auch „die Idee vom ‘optimalen Genom’ ist naiv.“ Wie soll man ein 
Genom als ‘ideal’ definieren? „Ideal heißt gar nichts - es sei denn, man sagt, ideal >für 
etwas<“ 33, kommentiert der Evolutionsbiologe Williams. Ironisch schiebt er nach, für 
Australier wären Gene für dunkle Haut ideal, denn auf dem südlichen Kontinent sei das 
Hautkrebsrisiko für ‘weiße Haut’ besonders hoch, seit das Ozonloch sich vergrößert und 
damit die UV-Einstrahlung verstärkt habe. 

Daher würde auch der PC-gestützte Entwurf für ‘das ideale Genom’, der heute manche 
journalistische Phantasie erregt und über alle Menschenwürde-Diskussion hinweg in USA 
bereits in die Katalog-Praxis entlassen ist, zu einem Organismus aus Designer-Kompromissen 
führen, der die unterschiedlichen Ansprüche in den sich verändernden Lebenswelten nie 
erfüllen könnte. Sein anvisierter biologischer Vorteil bliebe letztlich hinter den 
„naturbelassenen“ Organismen zurück. Und doch versucht man in positiver Eugenik, das 
unwägbare Ereignis Mensch durch genetisches Make-up zu verändern, indem man 
Samenbanken von Nobelpreisträgern oder berühmten Rechtsanwälten und Eidepots von 
Diven und Models schon früh empfohlen hat. Als Groteske wirkt heute, was der Eugeniker 
und Nobelpreisträger Muller 1935 (!) zur Propagierung künstlicher Befruchtung und 
Fremdsamenspende in USA vortrug:  

„Wie viele Frauen wären in einer aufgeklärten, von abergläubischen Tabus und sexueller 
Sklaverei freien Gesellschaft nur zu gerne bereit und stolz, ein Kind von Lenin oder Darwin 
aufzuziehen!“  34  

Derart verheißungsvoll preist sich Humangenetik schon seit einem Jahrhundert an: Sie 
maskiert und lockt. Ihre Sprache ist nach Dietmar Mieth „die der Werbung geworden“ .  

„Die Selektion trägt die Maske der Selbstbestimmung. Die Vernichtung die Maske des 
Mitleids. Das Testangebot trägt die Maske des guten Lebens... Der Eingriff in die 
Reproduktion trägt die Maske der Fruchtbarkeit“.  

Mittlerweile hat man von Baby Adam Nash gehört: jenem Säugling in USA, der auf Wunsch 
seiner Eltern über den Weg künstlicher Befruchtung und angeschlossener PID eigens dazu 
ausgewählt wurde, seinem an Leukämie erkrankten Schwesterchen als Stammzellspender aus 
seiner Nabelschnur zu dienen35! Aus über zehn künstlich erzeugten Embryonen wurde Adam 
aufgrund seiner Gen-Kompatibilität selektiert; die übrigen Embryonengeschwister waren 
„untauglich“ und „ unerwünscht“, weil ihre Gene der von den Eltern und Medizinern 
                                                
32 PROPPING P., in FAZ v. 4. 10. 2000 S. 67 
33 WILLIAMS G., Evolutionsbiologe, sieht die anvisierte künstliche Perfektion des Menschen für Unsinn an, aus: 
Bild der Wissenschaften 10/2000 S 32.  
34 Vgl hierzu WEß L., Die Träume der Genetik, Frankfurt 1998. In diesen und ähnlichen ideologischen 
Äußerungen spielt der männliche Same noch immer die Hauptrolle, die Frau galt auch dem Nobelpreisträger 
lediglich als Gefäß für die ‘Kostbarkeit’ männlicher Herkunft, was im öffentlichen Vortrag Mullers allerdings als 
‘Emanzipation’ verbrämt wurde. Solche semantischen ‘Mogelpackungen’ gibt es auch heute in der 
wissenschaftlichen Literatur 
35 Dt. Äbl. 25. Januar 2002 S C 128 (Geschwister „müssen“ HLA - identisch sein). HLA-Antigene erkennen an 
anderen Zellen „Selbst“ und “Nichtselbst“; sie sind entscheidende Zellmarker der Immunität/Allergie. Sie sind 
auf Chromsom 6 lokalisiert und extrem genetisch „polymorph“ . Sie sind u. a. auch Ursache von 
„Erbkrankheiten“ wie M. Bechterew, Zöliakie, Diabetes, Psoriasis  
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angestrebten Spenderfunktion nicht gen�g ten. Doch diese ¹unbrauchbarenª 
Embryonengeschwister sind als Rohstoff f� r die Forschung durchaus ¹verwertbarª. Eine 
� hnliche Auswahl nach ¹positivenª Kriterien geschieht in London f� r den an Thalass� mie 
leidenden zweij� hrigen Zain Hashmi.36 Die Zustimmung der Beh� rde f� r Embryologie ist 
erfolgt und wird f� r weitere 6 F� lle (Befund vom Februar 2002) solcher ¹Designerbabiesª 
erwartet.  

So wird dem kleinen Menschenleben der Zweck seiner Existenz vorgegeben. Er hat seine 
Daseinsberechtigung genetisch, nach biologischen Standards zu erweisen. Kommen hier nicht 
Ausbeutungs- und Versklavungsmotive durch die pr� implantationsdiagnostische Hintert� r: 
unter dem Deckmantel des Heilens, der Barmherzigkeit und sonstiger Gerechtigkeiten, 
Wohltaten und guter Werke und aller erdenklichen Tugenden?! Welche ¹Selbstachtungª wird 
bei dem so selektierten und von Beginn an verzweckten Menschen noch erm�g licht, wenn er 
irgendwann von seiner derartigen Pr� destination erf� hrt? Wie sieht man sich dann in die 
Augen unter Eltern und Geschwistern? 

Als eine Steigerung ins Perverse mag mancher empfinden, wenn man in Groûbritannien die 
Freigabe der Selektion von tauben Babys tauber Eltern plant und der selektiven Zerst� rung 
ihrer gesunden Embryonen zustimmt: ¹Im Fall eines tauben Ehepaaresª, das sich f� r ein 
taubes Kind entscheide, ¹ist dessen Wahl entscheidendª, erl� utert lakonisch  die zust� ndige 
Aufsichtsbeh� rde. Der Embryo ohne das Gen-Allel f� r Taubheit f� llt durch das Sieb des so 
gestuften Lebensrechts. 

In solchen Pr�zedenzf� llen ger� t die Ethik des Helfens zur Absurdit� t!  

Technische Erfolge sollen �b er das niedertr�chtige Entwerten des menschlichen Embryonen 
zum Abraumfeld f� r chemisch-pharmazeutische Produkte hinwegt� uschen. Verf�g ungswissen 
soll am Heilerfolg gemessen werden und dadurch die moralische Weihe erhalten. Die 
Wissenschaftler Br� stle und Whiestler und alle, die sie politisch oder kollegial unterst� tzen 
und Schwerpunktlabors errichten werden, ignorieren die Implikationen ihres Handelns f� r das 
allgemeine Wertbewusstsein. Sie erliegen der Selbstt� uschung, wenn sie Arbeitspl� tze, 
Ökonomik und die internationale Reputation der deutschen Wissenschaft ins falsche Spiel 
einbringen. Sind das nicht die eigentlichen ¹Scheuklappenª, die das Gesichtsfeld so verengen, 
dass W� rde nur da gesehen wird, wo sie sich rechnet? Was wird das f� r eine Gesellschaft 
sein, die einen Teil i hrer Embryonen zu Therapiezwecken verbraucht und ihren Nachwuchs 
¹k� renª will?  

Wissenschaftliche Ergebnisse von gut 100 Jahren vor allem der Embryologie werden heute zu 
„ zweckm�ß igenª  Argumenten umfunktioniert. Es ist bekannt, dass nicht jede Befruchtung zu 
einer Schwangerschaft f� hrt, 30, 50 oder mehr Prozent aller Embryonen sterben vermutlich 
vor der Einnistung in die Geb� rmutter. Dies wird zu einem viel gebrauchten Scheinargument 
f� r freie Forschung in den ersten 14 Tagen menschlichen Lebens, ein Argument, das hin und 
wieder auch theologisch eingetr� btes Weihwasser erh� lt37. Die Nidation ist eine natur- und 
evolutions-gestaltete Lebensphase, sie ist � berlebensnotwendig. Die Einnistung des Embryos 
ist eine existentiell  entscheidende Phase, die das � berleben des kleinen Menschen in einem 
weiteren Entwicklungs-Schritt sichert. Die m� tterlichen Signale, Botschaften und 
Ern� hrungsdienste sind eine Art ¹Fr� hf� rderungª, damit sich der kleine Organismus 

                                                
36 Financial Times Deutschland/alfa newsletter v. 12. 10. 01: Thalass� mie. Haupts� chli ch im Mittelmeerraum 
vorkommende erbli che Blutarmut durch H� molyse, mit sog. Targetzellen und H� mosiderose, Gefahr der 
Niereninsufizienz 
37 So von Nikolaus Knoepff ler, Christian Kummer S.J., Prof. J. Gr� ndel u. a. 
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ausrichtet. Aber sie sind nicht die Quelle unseres Ich, nicht unsere „Essenz“. Diese ist 
vorgegeben, Menschenleben ist da – ab dem Zeitpunkt der Befruchtung. Mit der Zeugung 
beginnt Da-Sein und unsere Identit� t, selbst wenn wir als Zwillinge miteinander 
weiterwachsen und als zwei Individuen geboren werden.  

Manche stellen die unbefruchtete Eizelle und die Zygote in ihrer Potenzialität als quasi 
äquivalent dar. Zweifellos ist die Bildung von Keimzellen ein biologisch bedeutender 
Vorgang. Hinsichtlich ihrer Potenz ist die reife Eizelle ein Zell -Individuum – die Zygote 
dagegen die erste Phase menschlicher Identit� t. Sie ist nicht nur Zelle, - sondern beinhaltet 
anfanghaft das Neue, Einmalige eines Menschenlebens. In ihr keimt

���������	��

��

�������

�����������
��������
�! �"�#%$�&' �" (*)	+',�-�+�.'-�/10�23-54�6 7�8�9;:=<?>	@%<�A�BC<�DFEG<�A
DH<�@JIK9KLM<�N
OH8�D�PQEG<�A
DH<�@SRT<�N
UHE�OHV W
XHY�Z�[�\�]�^

Natürlich 
braucht der menschliche Embryo informative wie physiologische „Nahrung“ für seine 
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 Sch� tzenswert ist der Embryo nicht als das ¹neue Genomª, sondern als der Ursprung der 
Organisation Mensch. Sch� tzenswert ist er aufgrund der einmaligen Beziehungen, die zum 
Teil noch in die Vergangenheit vor seiner realen Entstehung zur� ckreichen, in das famili� re 
und geistige Mil ieu n� mlich, das ihn werden lieû, - und ihn wachsen l� sst oder auch hemmen 
kann. Menschen haben nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Vor-Vergangenheit, 
und der Menschen-Embryo reicht dorthin zur� ck in seinen transzendenten Wurzeln. Deshalb 
ist er nach Immanuel Kant nicht nur ein technisches ¹Gem�c hselª, sondern kurzum: ein 
¹Weltb� rgerª. Unser Entwicklungsprozess wurzelt in diesen Vor -Zeiten: der Mensch als 
animal sociale ist ein Geschichts- und Sippenwesen. F� r den religi� sen Menschen 
veranschaulicht der Psalm 139 in den Versen 15 und 16 unsere Geschichtlichkeit und das 
Werden vor Gott in eindr� cklicher Weise: 

„nicht war dir verborgen mein Wese n: als ich gebildet wurde im Dunkel, gewoben in den 
Tiefen der Erde: schon sahen deine Augen, wie ich entstand“ - „in dein Buch sind alle meine 
Taten geschrieben, festgelegt meine Tage, ehe noch einer von ihnen erschien“.  

Quo vadis, Medizin? Von Rechtsphilosophen wie Reinhard Merkel38 hingegen wird es zur 
moralischen Verpflichtung erkl� rt, den Embryo in seinen Fr� hst-Stadien dem 
¹Gattungsinteresseª zu opfern, wenn sich die Aussicht auf Therapiem�g lichkeiten 
schwerwiegender Krankheiten mittels seines Zellmaterials ergibt. Zu reklamieren sei, so 
Merkel, die ¹speziesbezogene Menschenw� rdeª, nicht ein ¹ kategorisch geltende(s) 
subjektives Grund-rechtª auf Leben und Achtung des Einzelnen als Person! Nach Merkel 
sind Embryonenforschung, Stammzelltherapie und das Klonen nicht nur zu erlauben, sondern 
moralisch geboten. Ja, das EschG verletze vielmehr die ¹Pflicht des Staates,... seine 
Hilfspflichtª gegen� ber ¹den Lebenschancen schwer kranker Menschenª. 39 Das EschG sei 
geradezu ¹eine Ansammlung verfassungswidriger Freiheitsbeschr� nkungenª! Dass solche 
Lebensphilosophie ihren Boden gefunden hat, war bei der Bundestagsdebatte am 30. Januar 
2002 zu h� ren. Die gesamte liberale Fraktion hatte sich mit einer einzigen Ausnahme der sog. 
Ethik des Helfens auf Kosten des Lebensschutzes der Fr� hembryonen verschrieben.  
                                                
38 R. Merkel ist Lehrstuhlinhaber f� r Strafrecht und Rechtsphilosophie in Hamburg. Er vertritt wie D. Birnbacher 
die ¹Nicht� quivalenztheorieª von Mensch / Person  
39 R. Merkel in: Die Zeit 05/ 2001 
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Kannibalismus entscheiden, 
wie es manche Ärzte genannt haben. � �	���Z�,���D���o�6�	����� �	�
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 Wir haben gerade ihn zu schützen.
Man gewinnt den Eindruck, dass die Flut von Ethikkommissionen den moralischen Status der 
Interessenten entlasten soll, die ihre Gewissenslast bei Experten als ihren Nothelfern nur 
abzugeben bräuchten. Doch reicht die Ethik der Kommissionen als Prothese für eigene 
Urteilschwäche schon aus? 

Verw-I r rungen der Justiz. Das Mitglied des Nationalen Ethikrates, der Heidelberger 
Professor für Medizinrecht Jochen Taupitz plädierte im vorigen Jahr dafür, das „Verfahren 
des therapeutischen Klonens aus dem Kontext des kategorialen Embryonenschutzgesetzes zu 
lösen und eigenen Zulässigkeitskriterien zu unterwerfen“ , schließlich entstünde solch ein 
künstlicher Klon nicht mittels der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, sondern irgendwie 
unnatürlich! Den Juristen interessiert offenbar nicht, dass hier ein Menschenembryo entsteht, 
der bei Implantation auch als Mensch weiterwachsen könnte, sondern nur das Wie seiner 
technisierten Entstehung. Nach dem Wesen des zu verhandelnden Gegenstands fragt solche 
Justiz nicht: Nicht wer da ist, sondern was daraus, aus diesem „Gegenstand“ zu machen ist, ist 
von Spannung besetzt und wird zur Basis von „Recht“. Für Taupitz ist der Artikel 1 des GG 
kein „Totschlagargument“. 40 Änderungen seien denkbar. Schließlich habe das 
Verfassungsrecht dem Embryo niemals Grundrechte, sondern nur den Schutz der Gesellschaft 
zugesprochen; dieser aber käme auch dem menschlichen Leichnam, Tieren und der Natur zu. 
Hat der Staat tatsächlich „dem Embryo alle Trümpfe genommen“ 41? Der Staat verbietet den 
Bürgern, das Recht des Embryo auf Nothilfe gegenüber denjenigen durchzusetzen, die ihn mit 
dem Tod bedrohen: Würde ist antastbar, wenn dies den bekundeten Interessen Zweiter, 
Dritter oder Vierter dienen kann. Auch Margot von Renesse kann sich einen liberaleren 
Umgang mit Artikel 1 GG vorstellen.42 Der Mensch und seine Würde als Artkennzeichen sind 
mutiert zu gesellschaftlich zu- oder abschreibbaren Titeln.  

Verstanden habe ich in der Stammzelldiskussion auch Roman Herzog nicht, wenn er vor 
„absoluten Verboten“ warnte. Er meinte sogar, die Unfälle im Straßenverkehr als Beweis 
                                                
40 Dt. ÄBl. Jg 99 Heft 9 v. 1. 3. 2002 
41 PAWLIK M., in :FAZ 27. 6. 2002 Nr 146 S. 45 
42 Dt. ÄBl. Jg 99, Heft 9 v. 1. 3. 2002 
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daf� r heranziehen zu m� ssen, dass in unserem Staatswesen kein absoluter Lebensschutz per 
Gesetz zu gew� hrleisten ist. Berufliche - immerhin freiwill ig angenommene - Risiken beim 
Milit� r- und Polizeieinsatz oder schicksalhafte Unf� lle einerseits mit der bewussten 
T� tungsabsicht zum Zwecke von Therapieversuchen an Dritten andererseits zu analogisieren, 
erscheint bedenklich. Der Dachdecker, der bei der Berufsaus� bung, staatlich ungesch� tzt, 
vom Dach st� rzt, erlebt seine Trag� die als Un-Fall oder er stirbt dabei, aber diese Tragik 
unterscheidet sich doch fundamental von der beabsichtigt-bewussten Preisgabe abh� ngigen 
Lebens. Unfalltod ist keine T� tung, und der Soldatentod ist ein im Beruf einkalkuliertes, 
wenngleich auch immer dramatisches Risiko. Doch! Es gibt absolute Verbote, die uns 
Vernunft und Gewissen vorschreiben, und zu diesen geh� rt die T� tung des Unschuldigen, des 
Nicht-Aggressors, ob am Lebensende oder an seinem Beginn.  

Kann das Kind ein Schaden sein? „Wird es in Zukunft als unmoralisch gelten, die Geburt 
von Kindern mit gravierenden genetischen Defekten zuzulassen? Und können diese Kinder 
später rechtlich gegen ihre Eltern vorgehen“, weil sie solche Chancenlosigkeit „nicht 
verhindert haben“  

 fragt der Nobelpreistr� ger James Watson rhetorisch. � hnliche Fragen wurden von den 
Vertretern einer Mitleidsethik wie bspw. von dem Bremer Soziologen Gerhard Amendt in 
seinen Wunschkindthesen gestellt. Die diesbez� glichen absurden Thesen von Peter Singer, f� r 
den das Leben eines geborenen Kindes von 10 Tagen weniger Wert hat als das eines Hundes, 
sind in diesem Kreis bekannt. ­u®  Ginge es nach ihm, so wären Mediziner und Frauen bis zum 
Beginn der Empfindungsfähigkeit des Embryonen, die er ab der 18. SSW als gegeben 
annimmt, von Schuldkomplexen völlig entlastet, denn:  

¹ein e Abtreibung bis zu diesem Datum (beendet) eine Existenz, die �b erhaupt keinen Wert an 
sich hatª 44.  

Ist Herrn Watson indes zu trauen, wenn er seine „ Ethik des Genoms“ in Fortsetzung der 
eugenischen Philosophie der letzten 100 Jahre propagiert und sich dabei expressis verbis von 
den ¹schrecklichen sp� teren Praktiken der Nazisª  distanzieren möchte? In seinem Plädoyer 
für die völlige Privatisierung der Abtreibung im Fall einer kindlichen Behinderung will er 
¹allen B� rgern die Aussicht auf Hoffnung und Menschen w� rdeª  (sic!) und ¹eine bessere 
Zukunftª  eröffnen. Sein eugenisches Vorurteil wird deutlich, wenn er behinderten Föten ein 
¹produktives Lebenª  in Abrede stellt und sie aus dem Tötungsverbot ausnehmen will, da ihre 
Tötung eine ¹Erleichterungª  für die Eltern und die Vermeidung ¹ersch� tternder Trag�dien “ 
darstelle. Watson kennt den Weg nach Eden: die in alle Lebensbereiche ausgeweitete Genetik, 
die „den Darwinschen Prinzipien der nat� rli chen Auslese folgt“ .45 Religiös verankerte 
Moralgesetze ließen „nur unnötig es Leid“  entstehen und seien abgelebte Rigorismen. 

                                                
43 Er will den Ungeborenen von Lebensrecht und Würde dadurch los sprechen, dass er ähnlich wie Norbert 
Hoerster, Ursula Wolf und etliche Bioethiker aus dem angelsächsischen Raum Menschsein und Personsein 
auseinander bricht. Seine definitorische Unterscheidung von Person macht er an folgenden „Indikatoren“ fe st: 
„Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, Sinn f� r Zukunft, Sinn f� r Vergangenheit, die F�h igkeit, mit anderen 
Beziehungen zu kn� pfen, sich um andere zu k� mmern, Kommunikation und Neugierª.  In dieser Bedeutung von 
Person ist nach Singer auch ein Kind von 10 Tagen „kein... selbstbewusstes Wesen“, und sein Leben hat 
„ weniger Wert als das Leben eines Schweins, eines Hundes oder eines Schimpansen“.  
44 SINGER P., Praktische Ethik, Stuttgart 1994, S. 197 zit. nach Lohner A., Personalität und Menschenwürde, 
Regensburg 2000 S. 23 ff. Bei älteren Foeten argumentiert Singer so:„Wenn der Fötus Bewußtein... hat, sollte 
Abtreibung nicht leichtgenommen werden. Aber die ernsthaften Interessen der Frau würden normalerweise 
jederzeit vor den rudimentären Interessen selbst eines bewußten Fötus Vorrang haben. Ja, selbst ein 
Schwangerschaftsabbruch in einem späten Stadium... aus den trivialsten Gründen ist schwerlich zu verurteilen.“  
45 in FAZ v. 26. 9. 2000 S. 55 
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Hier schließt sich eben doch der Bogen zum Rassismus des frühen 20. Jahrhunderts – zu 
Alfred Ploetz, zu Binding und Hoche, die exemplarisch erinnert seien. Was unterscheidet das 
„ unproduktiv“ im Munde Wats ons vom „ lebensunwert“, für das Nazi -Ärzte zeichneten? 
Damals bei den Nazis hätten andere Maßstäbe gegolten, behauptet man im historischen 
Rückblick: Es gäbe nichts Vergleichbares. Dem will ich im Hinblick auf die durch die 
damalige Staatsmacht verübte Gewalt, ihre perfiden Tötungstechniken und brutale 
Missachtung des Menschen zustimmen. 

Aber ändert sich diese Einschätzung nicht ein wenig, „wenn wir den Schwangerschafts - 
Abbruch als das nehmen was er ist, nämlich die Tötung eines ungeborenen Menschen“? 46 Die 
Tötung eines behinderten Kindes ist seit 1995 auch bei Lebensfähigkeit ohne Grenze bis kurz 
vor den Geburtstermin legalisiert. Die frühere eugenische Indikation zur Abreibung hat ihr 
„komfortables Asyl“ (Michael Pawlik) unter dem Dach des § 218a des StGB gefunden. Wenn 
man die Selektion von damals mit der Selektion von heute vergleicht, kann es Anlass geben, 
das „Verknüpfungstabu“ (Wagner 1995) zwischen „damals“ und „heute“ schließlich doch 
aufzuheben und zu zeigen, dass wir Menschen in der neuen Zeit den „Menschen der alten 
Zeit“ nicht unähnlich sind .  

1999 befürwortete Dieter Birnbacher auf dem Deutschen Kongress für Philosophie in 
Konstanz die Präimplantationsdiagnostik.47 Herr Birnbacher ist Mitglied der Ständigen 
Kommission „Organtransplantation“ und d er Zentralen Kommission „Somatische 
Gentherapie“ der Bundesärztekammer. 48 Selektion am Lebensbeginn bedeutet dem 
Philosophen eine „Auswahl zwischen einer Mehrzahl von Alternativen“ und „ eine Form 
gesteuerter Fortpflanzung“, die sich „ an bestimmten qualitativen Kriterien orientiert“ und 
damit die Entscheidung ermöglicht, 

 „ welches von mehreren Kindern oder deren Vorstufen leben oder sich entwickeln soll“ .  

Und Birnbacher weiter: 

 „Die Freiheit, in den vorgegebenen Grenzen über die qualitative Beschaffenheit d er eigenen 
Kinder zu entscheiden, sollte als eine konsequente Erweiterung der heute bereits bestehenden 
Freiheit, über Zahl und zeitliche Verteilung der eigenen Kinder zu entscheiden, gesehen 
werden.“ Die „Selektion betreibenden Eltern“  sollten nicht als Vertreter einer „Eugenik von 
unten“ diffamiert werden. 

Allerdings steht diese Auffassung der hippokratischen Medizinethik und dem vom 
Weltärztebund 1948 empfohlenen „Genfer Ärzte -Gelöbnis“, das die allgemeine sittliche 
Pflicht, anderen in Not zu helfen auf die besondere Berufssituation des Arztes anwendet, 
diametral entgegen. Es heißt dort in Kontinuität zum hippokratischen Eid:  

„Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich feierlich, mein Leben in den 
Dienst der Menschlichkeit zu stellen... Ich werde jedem Menschenleben von seiner 
Empfängnis an Ehrfurcht entgegenbringen...“ 49  

                                                
46 SCHMID-TANNWALD I., in: Gestern „lebensunwert“ – heute „unzumutbar “ Wiederholt sich die Geschichte 
doch? München 2000 S. 7f 
47 REHDER ST. In: „Die neue Ordnung“ 54. Jahrgang, April 2000 S.102  
48 Birnbacher vertritt die „Nichtäquivalenztheorie“: die Trennung von Mensch und Person  
49„... und selbst unter Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit 
anwenden“ vgl. Brockhaus, Die Enzyklopädie Bd. 2 S. 181 
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Die ¹medizinische Ethik zielt nicht darauf ab, ob eine Handlungsweise f� r richtig gehalten 
wird, sondern ob sie richtig ist, das heiût, ob sie der menschlichen W� rde dient.ª50 

Das hat nichts mit Rigorismus zu tun, nur mit dem Ringen um Klarheit. Ergebnisse 
revolution� rer Anstrengungen wie Gleichheit, Freiheit und Geschwisterlichkeit ± im Ursprung 
christliche Forderungen ± geraten wieder ins Abseits, wenn wir dem heutigen 
Verf�g ungswissen in einer allzu freien Forschung allzu freien Lauf lassen.51 Es muss unseren 
Widerstand herausfordern, wenn selbstbewusste W� rdentr� ger mit Expertenwissen sich eine 
¹absolute Freiheitª �b er das Grundgesetz herausnehmen wollen, um am Forschun gsobjekt 
¹Menschª frei walten und schalten zu k� nnen und zu diesem Zweck Menschen -W� rde zum 
¹kulturbezogenen Zuschreibungsbegriffª herunterstufen. Diese Experten haben die 
Beweislast f� r ihr jeweil iges Vorgehen zu tragen. Ihr Handeln bleibt an die W� rde des 
Menschen gebunden! Nichts illustriere die beschr� nkte Reichweite biologistischen Denkens 
� ber den Menschen besser als die Geschichte von Diogenes, dem antiken Philosophen in der 
Tonne, und dem Hahn, kommentiert Thomas S� ren Hoffmann und erz� hlt die Episode: In der 
Akademie des Platon begann man gerade vom Menschen als dem ¹ungefiederten zweif� ûigen 
Tierª zu faseln; da kaufte Diogenes einen Hahn, rupfte ihn, ging zu den Wissens-Experten 
seiner Zeit und zeigte ihn vor: ¹Da, - euer Mensch!ª So demonstrierte der Philosoph seinen 
wirkm� chtigen aber kurzsichtig- detailorientierten Kollegen vor � ber 2000 Jahren, 

 ¹dass der Mensch kraft eigener Wissenschaft vor die H�hner gehen und dies auch noch f� r 
Fortschritt halten kannª .  

Offenbar mache in der Geschichte als dem ¹Fortschritt im Bewusstsein der Freiheitª nach 
Hegelscher Auslegung, auch das Nichtbewusstsein von Freiheit Fortschritte, indem man die 
W� rde des Anderen unterl� uft und ihn zum ¹Vormenschenª deklariert. In einem dominanten 
Biologismus und Rechtspositivismus wird die Freiheit des anderen � bergangen und 
menschliche Existenz im Fall von Behinderung als Schaden beurteilt.52  

Der Mannheimer Anwalt Dr. Phill ip53 zitiert aus einem am 3. M� rz 1997 im 6. Senat des 
BGH ergangenen Urteil: ¹darin ist von einem Schade nsersatzanspruch gegen den Arzt die 
Redeª , - und jetzt w� rtlich:  

¹>der die Geburt eines – wie hier wegen angeblich fehlerhafter vorgeburtli cher 
Untersuchung schwerstbehindert zu Welt gekommenen – Kindes zu verantworten<ª hat.  

Allein ¹die Formulierung des BGH, ¹das genetisch belastete Kind sei >wegen< fehlerhafter 
Untersuchung zur Welt gekommenª , ist, so Phil lip, ¹ebenso schockierend wie die Aussage, 
der Arzt habe die Geburt eines Kindes >zu verantworten<ª . 

 Auch scheute sich der BGH in einem anderen Urteil nicht, von der „ verh� ngnisvollen 
Trisomie 21ª  zu reden54± ungeachtet des Diskriminierungsverbots nach Art 3, Abs. 3, Satz 2: 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteil igt werden. 

                                                
50 SONNENFELD A., N� heres in: Dt. � Bl. Heft 5 v. 1. Febr. 2002 
51 Martin Heidegger hat nach dem Wesen des Menschen gefragt, nach seinem Da- Sein. Dazu geh� rt die ganze 
eigene Geschichte, und keine ihrer Phasen ist die von ¹Etwasª oder einem ¹Anderenª. Da denke die 
Naturwissenschaft offenbar nicht, meinte er. Vergewissern kann man sich nur im Wissen um das Ganze. 
52 HOFFMANN S. TH. In FAZ v. 23. 8. 2001, Nr. 195 
53 PHILLIP W. in: Schmid ±Tannwald, M. Overdick-Gulden (Hsg) Pr� natale Diagnostik ± zwischen Heilauftrag 
und Selektion, M� nchen 2001 S. 71ff.  
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Solche Urteile verdrehen die Prinzipien des Rechtsstaats wie des ärztlichen 
Selbstverständnisses. Der Tübinger Rechtswissenschaftler E. Picker urteilt hierzu: 

 „Die Humangenetik im weitesten Sinne als jüngste Sparte der Medizin überschreitet das 
traditionelle Metier der Heilung von Krankheiten... Mit zukunftsträchtigen Disziplinen.... 
schickt sie sich an, das Schicksal vollends durch Technik zu bannen... Sie zielt... auf die 
vorauseilende Steuerung der menschlichen Fortpflanzung ab, mithin auf den Versuch, Sein 
oder Nichtsein eines neuen Menschen autonom zu reglementieren“.  

Schließlich hat diese bizarre Situation inzwischen eine makabere Ergänzung erfahren:  

„Die Eltern eines Kindes, das sieben Stunden nach der Geburt an seiner angeborenen 
Krankheit starb, verlangten Schadensersatz mit der Begründung, sie hätten bei korrekter 
ärztlicher Aufklärung den geschädigten Fötus abgetrieben und damit die Beerdigungskosten 
erspart.“ 55  

Zu dem Thema „wrongful birth“ gibt es mittlerweile Varianten bis hin zur erfolgreichen 
Klage eines behinderten Kindes gegen seine Eltern wegen seines „ wrongful life“  vor der 
französischen Court de Cassation.56 Dass Nicholas Perruches’ Behinderung nur hätte 
verhindert werden können, wenn man ihn getötet hätte, wurde in der Urteilsbegründung nicht 
reflektiert.  

Als verheerende Nebenwirkung führt eine solche Rechtsprechung zur Entsolidarisierung der 
Gesellschaft. Behinderung ist nicht mehr natürliche Disposition, sondern ein vom Arzt zu 
vermeidender Zustand „unendlichen Leids“. Persönlich möchte ich die „Prophetie“  der 
Behinderung akzentuieren, wie sie Jean Vanier literarisch und in seiner Einrichtung der Arche 
sowie der Psychotherapeut Viktor E. Frankl in seiner Existenzanalyse verdeutlichen. 

 

Es gibt eine Logik der Würde.57 

Das „offene Menschenbild“ des Grundgesetzes mit seinem „Differenzierungsverbot“ schließt 
jegliche Abwägung und Stufung der Menschenwürde aus. Es gibt keine „starken“ oder 
„schwachen“ Würden, denn das wäre Resultat einer Bewertung – und dieser ist die Würde des 
Menschen entzogen. Sie ist ein indiskutables Tabu. Menschenwürde ist die  

„Grundkate gorie der Begegnung des Menschen mit dem Menschen und ist es im Sinne des 
Verbots der Frage, ob dem, was >Fleisch von unserm Fleisch< ist, Menschenwürde ... 
zukomme“,  las ich bei Thomas S. Hoffmann.58  

                                                                                                                                                   
54 PhillipW.: „Hier wird höchstrichterlich buchstäblich eine haftungsbegründende Einstandspflicht für die 
Tötung eines Menschen konstituiert.“  
55 OLG Düsseldorf NJW 1995, 3058f. zit. nach PICKER E., Schadenshaftung für unerwünschte 
Nachkommenschaft, München 1997 S. 13 
56 Während 1982 in Großbritannien der Court of Appeal die Ansprüche eines behindert geborenen Kindes 
zurückgewiesen hatte, hat die französische Cour de Cassation im November 2000 selbst einer solchen Klage 
stattgegeben.  
57 Der Grundkonsens der freien Gesellschaft in Bezug auf Menschenwürde ist indes „nicht positiv bestimmt, 
sondern dient vielmehr als Platzhalter für seine möglichen positiven philosophischen und religiösen 
Begründungen. Gerade in dieser negativen Bestimmung der Unverfügbarkeit verleiht er einer pluralistischen 
Gesellschaft ihre Fundamente.“  
58 HOFFMANN TH. S. in FAZ vom 7. 11. 2001. 
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Die Garantie der Menschenwürde ist das tragende Konstitutionsprinzip unserer Gemeinschaft. 
Insofern ist „Menschenwürde“ kein Oberbegriff, unter den etwas fallen kann oder nicht, 
sondern der  

„ Mittelbegriff aller I nterpersonalit � t, das Licht, in dem die Bewohner des Reiches der 
Freiheit einander erst sehen. Menschen anders als in diesem Licht zu sehen heißt in 
gewisser Weise schon, zu erblindenª  

– denn jeder Würdeverstoß schließt „den Verstoßenden“ selbst ein. 59 

Der Abschied vom Begriff der Menschenwürde als der achtenden Bekundung des Menschen 
als Selbstzweck liefert den Menschen in den Grenzbereichen des Lebens, - in den Momenten, 
wo er sich physisch schwach vorfindet, - dem Interesse des jeweils Stärkeren aus, als wäre er 
dinghaft. Der Unterlegene wird materialisiert zu Genen, Stammzellen, Ersatzorganen. So aber 
untergräbt der Überlegene und mit ihm die Gesellschaft, die hierin einwilligt und diesen 
Willen in gesetzliche Regelungen gießt, die eigene Selbstzweckhaftigkeit und Freiheit, 
welche die Grundlage jeder menschlichen Selbstbestimmung sind. Wir Menschen sind 
Artgenossen. Wir können nicht aus unserer Haut! Keiner kann den anderen „aus der Art 
schlagenª ! Es sei denn, er will sich selbst treffen und im Grab der Heteronomie versinken. 

Im Wesen des Menschen geht es nicht um Schichten, materielle, vegetative, psychische, 
geistige, die sich etwa nacheinander entwickeln und damit biologistische Konzepte des 
abgestuften Lebensschutzes zuließen. Ich möchte den Menschen i. S. des Theologen Paul 
Tillich als Ganzheit in „Vieldimensionalität“ sehen – von der Zygote an. Der Leib, der 
durchseelte Körper ist Basis des Geistes. Für Tillich gibt es im Menschen: 

„nichts ‚rein Biologisches’, ebenso wenig wie es etwas ‚rein Geistiges’ gibt. Jede Zelle seines 
Körpers partizipiert an seiner Freiheit und seiner Geistigkeit, und jeder Akt seiner geistigen 
Tätigkeit wird von seiner Vitalität genährt“. 60  

In einem solch holistischen Menschenbild, das dem christlichen Glauben entspricht – ich 
verweise auf die Auferstehung der Toten im Leib - ist der Mensch von der Zeugung an bis 
zum Ganztod als selbstzentriertes d. h. personales Wesen zu begreifen. Er bleibt weiterhin 
„Geheimnis“, „magnum miraculum“ .  

Lesen wir noch einmal bei Pico della Mirandola nach, den wir anfangs erwähnten:  
“Ihr werdet sehen“,  dass die Weisungen des delphischen Orakels „uns zu nichts anderem 
ermahnen“  als zu dem „Erkenne dich selbst“  und zu jenem „nichts zuviel“ ! Es ist jenes 
„nichts zuviel“, das „ in richtiger Weise die Norm und Regel aller Tugenden mit Hilfe der 
Lehre vom Maß halten“ vorschreibt. Wir sollen - nach Pico -, „mit Hilfe der Ethik... die 
langen Nägeln gleichenden Spitzen des Eifers und die Stacheln des Hochmuts“  
beschneiden!61  

Beanstanden wir also gesetzliche Regelungen, die der Würde und Freiheit des Menschen 
entgegenstehen und sich nicht bewährt haben! Denn nur eine Freiheit dürfen wir uns nicht 
herausnehmen, gleichgültig zu sein (Elie Wiesel)! Wir können uns darauf berufen, dass „d as 
Grundgesetz... kein definitorisches Selektionsinstrument ist zur Unterscheidung von 

                                                
59 Hoffmann Th. S. a. a. O.  
60 TILLICH P., XI, 67 
61 Pico della Mirandola a. a. O. S. 27f 
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interessensfähigen Personen mit Lebens- und Würderecht einerseits sowie defizitären 
Unpersonen andererseits“. 62  

Nach dem Strafrechtler Wolfram Höfling würde 

„der  interessenethische Marsch durch die Verfassungsbegriffe die Menschheit in einen 
exklusiven Klub verwandeln, in dem die besonders Schutzbedürftigen keinen Platz mehr 
haben.“ 63  

Dann aber kommen wir auf die Situation zurück, die Botho Strauß gezeichnet hat : „Man 
friert sein Lebtag!“  Es wäre der Kältetod in der Un- Menschlichkeit. 

                                                
62 HÖFLING W., in FAZ Nr. 23 v. 28. 1. 2002 S. 45. 
63 HÖFLING ebd. 


